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Bauleitplanung der Stadt Bad Vilbel : Bebauungsplan „Dortelweiler Straße“ 4. Änderung 

in Bad Vilbel-Gronau 
- Offenlage 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen der oben genannten Verbände bedanke ich mich für die Zusendung der Unterlagen 
und gebe in deren Namen folgende Stellungnahme ab: 
 
Die o. g. Verbände lehnen den vorgesehen Spielplatz im LSG "Auenverbund Wetterau" ab.  
 
Dieses großräumige LSG hat einen besonderen Status in Hessen und bundesweit. Es war ein 
Pionierprojekt, das bereits 1988 den Europäischen Umweltschutzpreis erhielt und in 2015 sein 
25 jähriges Bestehen feiern konnte. Heute dient dieses LSG als Vorbild für ähnliche Projekte. 
Es gilt aus unserer Sicht diese Flächen zu erhalten und wo möglich, für den Naturschutz weiter 
zu entwickeln. Es verbietet sich daher, dieses überregionale LSG mit einem Bebauungsplan zu 
belegen und ohne Not, lediglich aus monetären Gründen, zu beschneiden. Der hier geplante 
Kinderspielplatz ist ein zu vermeidender lokaler Eingriff, der den Schutzzweck (Begründung 
S.9) zuwider läuft. 
 
Wesentlich besser geeignet ist unserer Meinung nach Standort II "Auf der Breitwiese". Der für 
die Stadt hier anfallende höhere Ausgleichsbetrag kann kein Argument sein für eine Entlassung 
aus dem LSG. Zudem ließe sich auch in diesem Bereich ein naturnaher Erlebnisspielplatz mit 
Auen- und Wasserbezug herstellen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

i.A. Monika Mischke  
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